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UMWELTBERICHT 

1 Einleitung 

1.1 Planung und Ziele der Planänderung des FNPs 

Bei der vorliegenden Änderung handelt es sich um die 6. punktuelle Änderung des Flächen-

nutzungsplans. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als landwirtschaftliche 

Fläche dargestellt. Mit der nun vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans sowie der 

im Parallelverfahren durchgeführten Aufstellung des Bebauungsplans soll die planungsrecht-

liche Grundlage für die Erweiterung des Betriebs der Firma „Schott“ geschaffen werden (s. 

Begründung zur FNP-Änderung). Der untersuchte Änderungsbereich liegt im Nordwesten der 

Gemeinde Hügelheim und grenzt an das Betriebsgelände der Firma „Schott“ an. Der Ände-

rungsbereich umfasst das Flurstück Nummer 3583 und hat eine Größe von 1,03 ha.  

 

 

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs mit Luftbild (gelb) (Quelle: LUBW-Kartendienst). 
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1.2 Rechtsgrundlagen und Ziele des Umweltberichts  

Entsprechend BauGB vom 03. November 2017 ist für alle FNP-Fortschreibungen und Ände-

rungen, die nicht im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, ein Umweltbericht anzu-

fertigen. 

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung gemäß § 2 

Abs. 4 und der Anlage 1 zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-

zes darzulegen. Als Teil der Begründung ist der Umweltbericht zusammen mit dem Entwurf 

der FNP-Änderung öffentlich auszulegen. 

Gemäß § 1 (5) BauGB sind, um eine „... nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu erreichen, 

(...) eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln...“, unter anderem auch die „... Belange des Umweltschutzes, 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere und 

Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen. 

Diese Vorgaben werden im § 1 a (3) BauGB genauer geregelt. Eingriffe in Natur und Land-

schaft sind nach Möglichkeit zu mindern. 

1.3 Ziele des Umweltschutzes nach den Fachgesetzen und Fachplänen 

Bei der Untersuchung wird die Gesamtfläche betrachtet. Zu berücksichtigen sind die Ziele 

auf den übergeordneten Ebenen sowie die Ebene der kommunalen Gesamtplanung. Im 

Rahmen der Erarbeitung auf Grundlage der Naturschutzgesetz-Novellierung und der Pflicht 

zur Umweltprüfung werden diese Zielsetzungen schutzgutbezogen und auf den Raum hin 

herausgearbeitet und konkretisiert. Auf eine weitergehende Darstellung der Aussagen wird 

an dieser Stelle verzichtet. 

Übersicht zu den gesetzlichen Zielen: 

Vorgaben, Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien 

Inhaltliche Aspekte 

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben 

 

 1 und § 2 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009, zu-

letzt geändert am 08.12.2022 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, der 

Landespflege und der Erholungsvorsorge. Diese 

Ziele wurden für das Gebiet räumlich konkreti-

siert. Diese konkretisierten Ziele und Grundsätze 

gelten vor dem Hintergrund der ermittelten Be-
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Vorgaben, Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien 

Inhaltliche Aspekte 

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben 

wertungen der Schutzgüter. 

§§ 9 und 11 BNatSchG  
Landschaftsplanung zur Vorbereitung oder Er-

gänzung der Bauleitplanung 

§§ 33 und 34 BNatSchG  

NATURA 2000 - Allgemeine Schutzvorschriften, 

Verschlechterungsverbot 

Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Plänen 

und Projekten 

§ 33a NatSchG i. d. F. vom 23.06.2015, 

zuletzt geändert am 07.02.2023 
Erhaltung von Streuobstbeständen 

Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 

19.12.2010, gültig seit 01.04.2011 

Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Na-

turschutz und Verkehr über die Anerkennung 

und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen 

§ 1a BauGB 

§ 2 Abs. 4 BauGB 

§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB i. d. F. vom 

03.11.2017 

zuletzt geändert am 20.12.2023 

Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von 

Umweltrisiken 

Einheitliche Umweltprüfung zum Bauleitplanver-

fahren 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschut-

zes, des Naturschutzes u. der Landschaftspflege 

Landesbodenschutz- und Altlastengesetz 

(LBodSchAG) i.d.F. vom 14.12.2004, zu-

letzt geändert am 17.12.2020 

Die allgemeinen Zielaussagen wurden im Rah-

men der Landschaftsplanung konkretisiert. Sie 

gelten auf Grundlage der ermittelten Bewertun-

gen des Schutzgutes Bodens. 

Wassergesetz Baden-Württemberg (WG 

BW) i. d. F. vom 28.11.2018, zuletzt ge-

ändert am 07.02.2023 

Die allgemeinen Zielaussagen wurden im Rah-

men der Landschaftsplanung konkretisiert. Sie 

gelten auf Grundlage der ermittelten Bewertun-

gen der Schutzgüter Boden und Wasser. 
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Vorgaben, Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien 

Inhaltliche Aspekte 

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben 

Landesplanung 

Landesentwicklungsplan BW 2002 
Ziele der räumlichen Entwicklung Baden-

Württembergs 

Regionalplanung 

Regionalverband Südlicher Oberrhein 

Regionalplan (Stand September 2019) 

u.a. Vorgaben zu Grünzäsuren, Regionalen Grün-

zügen und Vorrangbereichen 

Landschaftsrahmenplan - Südlicher 

Oberrhein (Stand September 2013) 
u.a. Angaben zum Regionalen Biotopverbund 

Flächennutzungsplan des GVV Müllheim 

– Badenweiler 

u.a. kartografische und textliche Darstellung der 

geplanten städtebaulichen Entwicklung 

2 Bestandsaufnahme Umweltbelange 

2.1 Vorbemerkung 

Die Bestanderfassung erfolgt zum einen auf der Grundlage bereits verfügbarer Daten wie 

dem Regionalplan Südlicher Oberrhein oder der Umweltdatenbank der LUBW, zum anderen 

werden die Ergebnisse örtlicher Begehungen berücksichtigt. 

Die Bestandsaufnahme erfasst den derzeitigen Umweltzustand, der sich zum einen aus den 

heutigen Nutzungen, der Nutzungsintensität und den dadurch resultierenden Vorbelastun-

gen und zum anderen aus der Ausprägung der natürlichen Faktoren zusammensetzt. 

2.2 Arten und Biotope 

Vorbemerkung 

Im Rahmen des Umweltberichtes erfolgt die Auswertung der vorhandenen Datengrundlagen 

für die einzelnen Teilflächen, wie z.B. der Biotopkartierung nach § 30 BNatSchG oder vor-

handener Untersuchungen zu Naturschutzgebieten und Ähnlichen. 

Bei Tieren und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in ih-

rer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen im 

Vordergrund. 
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Bestand 

Der ca. 1,03 ha große Änderungsbereich besteht zum größten Teil aus einer ausschließlich 

intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche mit fragmentarischer Unkrautvegetation, 

die kaum mehr die natürlichen Standortverhältnisse widerspiegelt. Im Übergang zum Fir-

mengelände befindet sich eine ca. 2 m breite Versickerungsmulde mit ruderalisierten Grün-

land sowie ein 1-2 m breiter Rosenstreifen. Innerhalb der Versickerungsmulde findet sich 

eine Baumreihe aus neugepflanzten Laubbäumen. Östlich des Änderungsbereiches grenzt 

eine Wiese mit jüngeren Nussbaumbestand an. 

Die erfasste Fläche ist aufgrund der Ausstattung und der derzeitigen Nutzung von geringer 

Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.  

Schutzgebiete und Biotopverbund 

Im Änderungsbereich sind Flächen und Biotope mit europäischer und nationaler Bedeutung 

(Natura 2000, LSG oder NSG) nicht vorhanden. Folgende Schutzgebiete befinden sich in der 

näheren Umgebung des Änderungsgebiets:  

Der Änderungsbereich liegt in ca. 1,02 km Entfernung vom Naturpark „Südschwarzwald“ (Nr. 

6) und ca. 980 m Entfernung vom FFH-Gebiet „Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhän-

gen“ (Nr. 8211341). Das nächste gelegene Vogelschutzgebiet „Bremgarten“ (Nr. 8011441) 

liegt in einer Entfernung von 1,5 km vom Änderungsgebiet.  

In einer Entfernung von bis zu 500 m vom Änderungsgebiet befinden sich die geschützten 

Biotope „Lößhang NO Hügelheim“ (Nr. 281113153083, 390 m), „Feldhecken Niederberg, 

nördlich Hügelheim“ (Nr. 181113159046, 300 m), „Feldgehölz N Hügelheim“ (Nr. 

181113150290, 375 m), „Feldhecken an der Bahnlinie nördlich Hügelheim“ (Nr. 

181113150281, 235 m), „Feldhecken N Hügelheim“ (Nr. 181113150289, 440 m). Östlich des 

Änderungsgebiets befinden sich weitere Offenland- und Waldbiotope in einem Umkreis von 

über 500 m. 

Biotopverbund: 

Der nächstgelegene Biotopverbund trockener Standorte im Suchraum von 1000 m bzw. 

Kernfläche befindet sich in ca. 350 m bzw. 365 m Entfernung und der Biotopverbund mittle-

rer Standorte mit Kernraum bzw. im 500 m Suchraum in ca. 630 m Entfernung.  

 

Wildtierkorridor: 

Der nächstgelegene, internationale Wildtierkorridor „Liliental / Wasenweiler (Kaiserstuhl) - 

(Markgräfler Rheinebene) - Foret de la Hardt Sud (F)“ liegt im nordwestlich des Änderungs-

bereichs in ca. 6,28 km Entfernung. Östlich des Änderungsbereichs in einer Entfernung von 
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ca. 6,9 km befindet sich der internationale Wildtierkorridor „Röttler Wald / Kandern (Hoch-

schwarzwald) - Streitbannerkopf / Bollschweil (Hochschwarzwald)“. 

Fauna 

Es wurde eine Artenschutzfachliche Potenzialabschätzung schützenswerter Arten und Bioto-

pe, für die Tiergruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Büro FLA Wermuth, Stand: 

11.03.2024) sowie eine artenschutzrechtliche Beurteilung für die Tiergruppe Fledermäuse 

durch das Büro FrInaT (Stand 30.09.2024) durchgeführt, auf die hiermit verwiesen wird und 

die dem Umweltbericht als Anlage 1 und Anlage 2 angehängt ist. 

Vögel: 

Als Brutstätte kommt das Änderungsgebiet aufgrund der Habitatausstattung (intensive 

Ackerflächen, Fettwiese) und seiner siedlungsnahen Lage überwiegend für siedlungsfolgende 

sowie weitverbreitete Vogelarten mit geringem Störungsempfinden in Frage. Die angren-

zende Baumreihe, kleine Fettwiese sowie Nistkästen angrenzend zur Ackerfläche sind poten-

ziell Lebensstätte. Daher ist das Vorkommen vor allem von häufigen Arten zu erwarten. Das 

Vor-kommen von störungsempfindlichen Arten ist unwahrscheinlich, aber nicht auszuschlie-

ßen. 

Im Südwesten des Geltungsbereichs befinden sich eine Reihe von Ahornbäumen, welche 

Ast-höhlen aufweisen, die potenzielle Brutstätten für höhlenbrütende Vögel darstellen.  

Fledermäuse: 

Die im Norden des Geltungsbereichs gelegene Ackerfläche ist für Fledermäuse unbedeutend. 

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung durch das Büro FrInaT hat ergeben, dass die an das 

Flurstück 3583 angrenzenden Gehölzstrukturen (Obstwiese, Baumreihe) im Jahr 2024 nicht 

von Fledermäusen als Leitstruktur genutzt wurden. Eine erhebliche Störung der Fledermäuse 

wäre dann möglich, wenn Störungen auf nahegelegene Fortpflanzungsstätten einwirken 

würden oder wenn Funktionsbeziehungen zwischen Teillebensräumen gestört würden. Da 

dem Flurstück 3583 selbst sowie seiner direkten Umgebung aufgrund der Erfassungsergeb-

nisse, der geringen Größe und der Vorbelastung durch das benachbarte Gelände der Firma 

Schott keine essenzielle Bedeutung als Leitstruktur oder Jagdhabitat zukommt, kann eine 

erhebliche Betroffenheit ausgeschlossen werden. 

Reptilien: 

Die im Norden des Änderungsgebietes gelegene Ackerfläche ist für Reptilien unbedeutend. 

Die Wiese und flache Böschung südlich angrenzend zur Ackerfläche können nicht vollständig 

als potenzielle Lebensstätten für Mauereidechsen (Podarcis muralis) oder auch Zauneidech-

sen (Lacerta agilis) ausgeschlossen werden. 



Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler Stand: 16.12.2024 
6. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Offenlage 
„Erweiterung Schott“  

UMWELTBERICHT  Seite 10 von 18 

 

   

Bewertung 

Nach dem Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut „Ar-

ten/Biotope“ – Blatt Süd, Sep. 2013) liegt das Änderungsgebiet im Bereich von geringer Be-

deutung. 

2.3 Geologie/ Boden und Fläche 

Vorbemerkung 

Über die Auswertung der nachfolgend genannten Plangrundlagen erfolgt die Erfassung und 

Darstellung der im Änderungsbereich vorhandenen natürlichen Böden.   

Die Bewertung der Bodenfunktionen bzw. des erforderlichen Kompensationsvolumens er-

folgt dabei auf der Grundlage des Leitfadens zur Bodenbewertung (2024) bzw. der seit April 

2011 gültigen Ökokonto- Verordnung (ÖKVO) von Baden-Württemberg. 

Zur Berücksichtigung der Einzelfunktionen für den Umweltbelang Boden sind gemäß dem § 2 

(2) Nr. 1 a) bis c) des Bundesbodenschutzgesetzes zu untersuchen:  

➢ Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

➢ Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,   

➢ Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe  

➢ Standort für die naturnahe Vegetation 

Bestand: 

Geologie: Die im Änderungsbereich vorherrschenden geologischen Einheiten sind laut digita-

ler Geologischer Karte Baden-Württembergs (Maßstab 1:50.000) „Holozäne Abschwemm-

massen“ und „Hochflutlehm“.  

Boden: Die im Änderungsbereich entwickelten Bodentypen entsprechen laut digitaler Bo-

denkarte Baden-Württemberg (Maßstab 1:50.000) den bodenkundlichen Einheiten „Para-

braunerde aus Hochflutlehm über Niederterrassenschotter“ sowie „Kalkhaltige Kolluvium 

aus holozänen Abschwemmmassen“. 

Bewertung: 

Die im Gebiet vorliegende tiefgründige „Parabraunerde aus Hochflutlehm über Niederterras-

senschotter“ ist hinsichtlich der Natürlichen Bodenfruchtbarkeit von mittlerer bis hoher Be-

deutung (2,5), hinsichtlich der Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf von sehr 

hoher Bedeutung (4) und hinsichtlich der Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe von 

hoher bis sehr hoher Bedeutung (3,5). Als Standort für natürliche Vegetation wird keine ho-
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he oder sehr hohe Bewertung erreicht. In der Gesamtbewertung erhält der Bodentyp damit 

die Bewertung 3,33 (hoch). 

Das „Kalkhaltige Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen“ ist hinsichtlich der Natürli-

chen Bodenfruchtbarkeit von hoher Bedeutung (3,0), hinsichtlich der Funktion als Aus-

gleichskörper im Wasserkreislauf ebenso von hoher Bedeutung (3,0) und hinsichtlich der 

Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe von hoher bis sehr hoher Bedeutung (3,5). Als 

Standort für natürliche Vegetation wird keine hohe oder sehr hohe Bewertung erreicht. In 

der Gesamtbewertung erhält der Bodentyp damit die Bewertung 3,17 (hoch). 

Nach dem Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut „Boden“ – 

Blatt Süd, Sep. 2013) hat der Änderungsbereich hinsichtlich des Schutzguts Boden teilweise 

eine mittlere Bedeutung mit Böden von lokaler Bedeutung und Bereichen mit mittlerer 

Funktionserfüllung der Bodenfunktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf und Filter und Puffer für Schadstoffe. Im südöstlichen Teil des Änderungsbe-

reichs liegen jedoch auch Böden mit hoher Bedeutung vor. Das sind Böden mit regionaler 

Bedeutung und hoher Funktionserfüllung der Bodenfunktionen. 

Im Zuge der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes werden im Änderungsbereich 

etwa 1,03 ha hochwertige landwirtschaftliche Flächen für Gemeinbedarf in Planung in An-

spruch genommen.  

2.4 Klima/ Luft 

Bestand: 

Der Untersuchungsraum zählt zu den sonnigsten Gebieten Deutschlands (1646 – 2177 

Std./Jahr). Die Jahresmitteltemperatur beträgt ca. 9,1 °C. Im Sommer tritt bei austauschar-

men Wetterlagen in Kombination mit hohen Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchtig-

keit eine Wärmebelastung im Änderungsgebiet auf. In den kalten Jahreszeiten sind bei 

Hochdruckwetterlagen häufig Temperaturinversionen zu beobachten. Der mittlere Jahres-

niederschlag liegt bei ca. 1.231 mm. Die Hauptwindströme kommen aus südlicher Richtung. 

Bewertung: 

Das Änderungsgebiet wird im Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse 

Schutzgut „Klima und Luft“ – Blatt Süd, Sep. 2013) in der „Gesamtbewertung Schutzgut Kli-

ma und Luft“ als Gebiet von hoher bis sehr hoher Bedeutung (vgl. REKLISO Zielsetzungen B1 

und C1 – hohe Priorität) dargestellt. Zudem befindet sich im Osten gelegenen Bereiche in 

einem Freiraumbereich mit erhöhten Luftbelastungsrisiken (vgl. REKLISO Zielsetzung A1 - 

niedrige Priorität). 

Nach der Regionalen Klimaanalyse Südlicher Oberrhein (REKLISO) des Regionalverbands Süd-

licher Oberrhein haben die Flächen des Änderungsgebiets geringe bis mittlere klimaausglei-
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chende Funktionen als Kaltluftentstehungsflächen mit einer Kaltluftproduktion von 

5 m³/m²/h bis mindestens 15 m³/m²/h.  

2.5 Wasser 

2.5.1 Grundwasser 

Vorbemerkung 

Für den Umweltbelang Grundwasser ist vor allem die Nutzung der bestehenden Grundwas-

servorkommen zur Trinkwasserversorgung entscheidend. Diesbezüglich sind somit insbe-

sondere die weitgehende Erhaltung der Grundwasserneubildung sowie die Sicherung der 

Grundwasserqualität ausschlaggebend. 

Bestand: 

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen wird im Hinblick auf 

die Filter- und Pufferfunktion der Grundwasserdeckschichten (Bodenfunktionen) abge-

schätzt. Aufgrund bestehender Bodenverhältnisse ergeben sich nur geringe Risiken gegen-

über Stoffeinträgen. Die Verringerung der Grundwasserneubildung hängt im Wesentlichen 

vom Grad der Versiegelung ab. 

Schutzgebiete: 

Das Änderungsgebiet liegt in keinem festgesetzten Wasser- oder Quellenschutzgebiet. 

Bewertung: 

Das Gebiet liegt nach dem Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse 

Schutzgut „Grundwasser“ – Blatt Süd, Sep. 2013) in einem Gebiet von hoher bis sehr hoher 

Bedeutung. Zudem befindet sich das Gebiet in einem Bereich mit sehr großem Grundwas-

servorkommen (Lockergesteinsbereich des Oberrheingrabens und der Zuflüsse). 

2.5.2 Oberflächenwasser 

Oberflächenwasser sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. 

2.6 Landschaftsbild/ Erholung 

Bestand 

Der Änderungsbereich ist räumlich in der Region Südlicher Oberrhein verortet, liegt am 

nordwestlichen Ortsrand der Gemeinde Hügelheim und ist von bestehender Bebauung im 

Süden und Ackerflächen sowie Straßen im Norden, Osten und Westen umgeben. Die Fläche 

selbst zeichnet sich durch landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen aus.  
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Bewertung 

Nach dem Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut „Land-

schaftsbezogene Erholung“, Blatt Süd, Stand September 2013) kommt dem Änderungsbe-

reich als strukturarmes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet eine geringe Bedeutung für die 

landschaftsbezogene Erholung zu. 

2.7 Mensch/ Wohnen 

Bestand 

Der Änderungsbereich liegt am nordwestlichen Ortsrand der Gemeinde Hügelheim. Im Wes-

ten verläuft die Straße „Am Stockacker“ und im Süden grenzt das Betriebsgelände „Schott“ 

an. Nördlich und westlich befinden sich intensiv genutzte Ackerflächen und östlich grenzt 

eine städtische Grünfläche an. Das nächste gelegene Wohngebiet liegt östlich der B3 mit 

einer Entfernung von ca. 90 m vom Änderungsbereich.  

Bewertung 

2.8 Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Im Änderungsbereich selbst sind nach Landschaftsrahmenplan südlicher Oberrhein (Raum-

analyse Schutzgut „Boden“ Blatt Süd – Sep. 2013) keine archäologischen Kulturdenkmale 

nach § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) dargestellt.   

2.9 Sparsame Energienutzung 

Hinweise zur sparsamen Energienutzung werden auf Bebauungsplanebene konkretisiert. 

2.10 Umweltgerechte Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung ist durch den Anschluss an das bestehende Ver- und Entsorgungs-

netz gesichert. 
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3 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Die zu betrachtenden Umweltbelange beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen, Verlagerungseffekte 

und Wirkungszusammenhänge des Naturhaushaltes, der Landschaft und des Menschen zu 

betrachten. Um die verschiedenen Formen der Wechselwirkungen zu ermitteln, werden die 

Beziehungen der Umweltbelange in ihrer Ausprägung ermittelt und miteinander verknüpft, 

wie die folgende Tabelle zeigt. 

Tabelle 1: Wechselwirkungsbeziehungen der Umweltbelange (nach Schrödter 2004, verändert) 

 Mensch Tiere/Pflanzen Boden Wasser Klima Landschaftsbild 

Mensch 
 Struktur und 

Ausprägung des 
Wohnumfeldes 
und des Erho-
lungsraumes 

- Grundwasser als 
Brauchwasserlie-
ferant und ggf. 
zur Trinkwasser-
sicherung 

Steuerung der Luftqua-
lität und des Mikrokli-
mas. Beeinflussung des 
Wohnumfeldes und des 
Wohlbefindens  

Erholungsraum 

Tiere/ 

Pflanzen 

Störungen und 
Verdrängen von 
Arten, Trittbelastung 
und Eutrophierung, 
Artenverschiebung 

 Standort und 
Standortfaktor für 
Pflanzen, Standort 
und Lebensmedi-
um für höhere 
Tiere und Bodenle-
bewesen 

Standortfaktor 
für Pflanzen und 
Tiere 

Luftqualität und Stand-
ortfaktor 

Grundstruktur 
für unterschied-
liche Biotope 

Boden 
Trittbelastung, Ver-
dichtung, Struktur-
veränderung, Verän-
derung der Bodenei-
genschaften 

Zusammenset-
zung der Boden-
fauna, Einfluss 
auf die Boden-
genese 

 Einflussfaktor für 
die Bodengenese 

Einflussfaktor für die 
Bodengenese 

Grundstruktur 
für unterschied-
liche Böden 

Wasser 
Eutrophierung und 
Stoffeinträge, Ge-
fährdung durch 
Verschmutzung 

Vegetation als 
Wasserspeicher 

Grundwasserfilter 
und Wasserspei-
cher 

 Steuerung der Grund-
wasserneu-bildung 

Einflussfaktor für 
das Mikroklima 

Klima 
- Steuerung des 

Mikroklima z. B. 
durch Beschat-
tung 

Einfluss auf das 
Mikroklima 

Einflussfaktor für 
die Verduns-
tungsrate 

 Einflussfaktor für 
die Ausbildung 
des Mikroklimas 

Landschafts- 

bild 

Neubaustrukturen, 
Nutzungsänderung, 
Veränderung der 
Eigenart 

Vegetation als 
charakteristi-
sches Land-
schaftselement 

Bodenrelief  - Landschaftsbildner 
über die Ablagerung 
von z. B. Löß  

 

4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

und Nicht-Durchführung der Planung 

4.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Auswirkungen auf die Umweltbelange (Konfliktanalyse) 

Im Rahmen einer FNP-Änderung sind die Umweltauswirkungen lediglich auf der Ebene der 

geplanten Nutzungstypen beschreibbar, da konkrete planerische Aussagen noch nicht be-
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kannt sind. Die Nutzungstypen wiederum können sich weiter kategorisieren lassen, und zwar 

in solche, bei denen z.B. bauliche Aktivitäten zu erwarten sind oder solche, die bestehende 

Freiräume sichern oder durch Nutzungsänderungen zukünftige Frei- oder Grünflächen vor-

sehen. 

Es werden die für die jeweiligen Umweltbelange relevanten Auswirkungen, die z.B. durch die 

Erschließung erzeugt werden, dargestellt. Dies sind die Auswirkungen auf die Umweltbelan-

ge des §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. 

Für die Umweltbelange Arten und Biotope: 

▪ Verlust von Lebensräumen und ihren Funktionen (Biotopfunktionen) 

▪ Beeinträchtigung von Biotopfunktionen 

▪ Verlust bzw. Beeinträchtigungen von Biotopvernetzungsfunktionen 

▪ Einschränkung der biologischen Vielfalt 

Für den Umweltbelang Boden: 

▪ Verlust und Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen 

Für die Umweltbelange Klima/ Luft: 

▪ Veränderung der Durchlüftungsfunktion 

Für den Umweltbelang Wasser: 

▪ Einschränkung der Grundwasserneubildungsfunktion  

▪ Veränderung der natürlichen Abflussverhältnisse 

Für die Umweltbelange Landschaftsbild/Erholung: 

▪ Beeinträchtigung der ästhetischen Funktion 

▪ Einschränkung des Erholungswertes der freien Landschaft 

Für den Umweltbelang Mensch: 

▪ Beeinträchtigung der Erlebnisfunktion 

Für die Umweltbelange Kultur- und Sachgüter: 

▪ Beeinträchtigungen erhaltenswerter Bestandteile der Kulturlandschaft 

Darüber hinaus sind im Rahmen des Umweltberichts die Auswirkungen auf die sonstigen 

Umweltbelange des §1 Abs. 6 Nr. 7BauGB darzustellen: 

▪ Erhaltungsziele und Schutzzwecke von potenziellen FFH-/Vogelschutzgebieten 
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▪ Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

▪ Darstellung von Fachplänen insbesondere Festsetzungen und Entwicklungsmaßnah-

men des Landschaftsplanes 

▪ Erhaltung der Luftqualität 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ im Flächensteckbrief 

(siehe Kap. 9). Dabei werden die schutzgutbezogenen Funktionen aufgegriffen und vor dem 

Hintergrund der wesentlichen negativen Umweltauswirkungen entsprechend eingeschätzt. 

Die Bewertung erfolgt über ein 4-stufiges Bewertungsverfahren: 

++ geeignet 

+ geeignet mit Auflagen 

o bedingt geeignet 

- ungeeignet 

4.2 Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielen der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (Natura 2000) 

In ca. 970 m südöstlicher Entfernung beginnt das das FFH-Gebiet „Markgräfler Hügelland mit 

Schwarzwaldhängen“ (Nr. 8211341). Nordwestlich ca. 1,52 km entfernt befindet sich das 

Vogelschutzgebiet „Bremgarten“ (Nr. 8011441). Beeinträchtigungen auf Natura-2000 Gebie-

te sind aufgrund der Entfernung sowie der bestehenden Habitatausstattung im Gebiet nicht 

zu erwarten. 

4.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der 
Planung 

In der Begründung des Flächennutzungsplans wird die Erforderlichkeit der Ausweisung einer 

Gewerbefläche herausgestellt. Bei Verzicht der vorgesehenen Planung wäre eine Weiterfüh-

rung der bisher geplanten Nutzung nach den bisherigen Vorgaben des Flächennutzungspla-

nes am wahrscheinlichsten.  

5 Umweltüberwachung (Monitoring) 

Ziel der Umweltüberwachung ist die Prüfung, ob bei der Durchführung von Plänen Umwelt-

auswirkungen eintreten, die bei den Prognosen der Umweltauswirkungen in der Erstellung 

des Umweltberichts nicht, bzw. nicht in der entsprechenden Ausprägung, ermittelt worden 

sind. 
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Gegenstand der Umweltüberwachung sind erhebliche prognostizierte Umweltauswirkungen 

im Hinblick darauf, ob sie z. B. in prognostizierter Intensität, räumlicher Ausbreitung und 

zeitlichem Verlauf auftreten sowie unvorhergesehene Umweltauswirkungen. 

Weitergehende Angaben und Maßnahmen zur Umsetzung des Monitorings werden auf der 

Bebauungsplanebene konkretisiert. 

6 Darstellung der Alternativen 

In Bezug auf die Fragestellung alternativer Standorte bzw. der Standortbegründung wird auf 

die Ausführungen im städtebaulichen Teil der Begründung verwiesen. 

7 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf 

Schwierigkeiten 

Besonderheiten bei den technischen Verfahren zur Umweltprüfung sind derzeit nicht vorge-

sehen. 

Aufgrund der Lage des Änderungsgebiets nordwestlich von Hügelheim ergaben sich keine 

Schwierigkeiten hinsichtlich der Erfassung des Datenmaterials. 

8 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Aussagen zu notwendigen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen können im derzeitigen Pla-

nungsstand noch nicht getroffen werden. Dies ist erst auf der Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung möglich. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung umwelterheblicher Auswirkungen werden im 

Steckbrief im Anhang aufgeführt.  

9 Flächensteckbrief 

Für den geplanten Bereich der Flächennutzungsplanänderung wird ein sogenannter Flächen-

steckbrief erstellt, in welchem sowohl die städtebaulichen als auch die landschaftsökologi-

schen Kriterien untersucht und bewertet werden. 

Dieser Steckbrief erfüllt für den Umweltbericht die zentrale Aufgabe der Umweltprüfung 

nach § 2 (4) BauGB, nach der die Umweltauswirkungen der Planung beschrieben und bewer-

tet werden müssen. 
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